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1. Ausgangslage 
 
Bis im Juli 2001 war Degersheim Standortgemeinde des Zweckverbandes „Sonderklassen Degers-
heim - Mogelsberg“ für die beiden Kleinklassen B auf der Primarschul- und Oberstufe. Weil die Schule 
Mogelsberg auf eine integrative Schulungsform umstellte, wurde der Zweckverband auf Ende des 
Schuljahres 2000/2001 aufgelöst. Die Schule Degersheim hielt nach einer konsultativen Befragung 
der Lehrkräfte im Rahmen einer einschlägigen Veranstaltung vom 18. August 2001 an den beiden 
Kleinklassen und damit am separativen Modell fest.  
 
Mehr und mehr zeichnete sich in den folgenden Jahren ein Rückgang der Schülerzahl in den Klein-
klassen ab. Die Gründe dafür sind nicht eindeutig zu eruieren. Sicher aber ist es spürbar, dass den 
Kleinklassen keine Schülerinnen und Schüler aus der Schule Mogelsberg mehr zugewiesen werden. 
Zudem sind die Schülerzahlen ganz allgemein im Abnehmen begriffen. 
 
Wegen der geringen Schülerzahlen in den Kleinklassen können diese als unterdotierte Klassen nur 
noch mit einer Spezialbewilligung des Erziehungsdepartements geführt werden. Für das Schuljahr 
2004/05 wurde diese Bewilligung an den Auftrag geknüpft, für das Schuljahr 2005/06 ein Konzept zu 
erarbeiten, welches aufzeigt, wie Degersheimer Schülerinnen und Schüler mit allgemeinen Schwierig-
keiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich längerfristig beschult werden können, ohne dass jedes 
Jahr wieder eine Spezialbewilligung eingeholt werden muss. 
 
Nach diversen Vorarbeiten der Kommission für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM) und 
unter Beizug der Meinungen von Lehrpersonen, Schulleitungen, der Schulpsychologin und der Fach-
stelle Unterstützungsangebote des Amtes für Volksschule zeigte sich, dass für die Schule Degersheim 
zwei mögliche Varianten zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit allgemeinen Schwierig-
keiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich in Frage kommen: Entweder die separative Beschulung 
in Zusammenarbeit mit einer Nachbargemeinde oder der Wechsel zur integrativen Schulungsform. 
 
An seiner Sitzung vom 17. Februar 2004 entschied sich der Schulrat Degersheim einstimmig für die 
Umstellung von der separativen zur integrativen Schulungsform. Zur Erarbeitung eines entsprechen-
den Konzeptes setzte er eine Arbeitsgruppe ein. Das Konzept wurde Ende Dezember 2004 fertig ge-
stellt und Anfang 2005 vom Schulrat genehmigt. Mit Beginn des Schuljahrs 2005/2006 trat es in Kraft. 
Nach einem Jahr wurde es im September 2006 evaluiert. Daraus entstand die vorliegende überarbei-
tete Fassung. 
 
 

2. Ziele der Integrativen Schulungsform (ISF) in Degersheim 
 
• Alle Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen der Regelklasse optimal  unterstützt und ge-

fördert. 
 
• Kinder mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich sowie solche mit besonderen 

Begabungen erhalten eine sorgfältig geplante und gezielte Förderung. 
 
• Möglichst viele Kinder der Gemeinde Degersheim werden wohnortnah beschult. 
 
• Mögliche Vorurteile oder ablehnende Haltungen von Eltern gegenüber Fördermassnahmen wer-

den abgebaut. Die Eltern werden in die Förderung ihrer Kinder eingebunden. 
 
• Die Integrationsfähigkeit der Schule Degersheim wird stetig verbessert. 
 
• Die Zusammenarbeit der involvierten Lehrkräfte, Fachpersonen und Behördemitglieder wird so 

ausgestaltet, dass sie bereichernd und entlastend erlebt wird. 
 
• Die Grenzen der Integrativen Schulungsform (ISF) werden anerkannt und Optionen von gemein-

deexternen, separativen Beschulungsmöglichkeiten offen gehalten. 
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3. Beschreibung der gewählten Form 
 
Die Schule Degersheim führt keine Klein- und Einführungsklassen (vgl. Kapitel 7.1) mehr. Dafür erhal-
ten Kinder mit besonderen Bedürfnissen bezüglich ihrer Entwicklung, ihrem Lernen oder ihrem sozia-
len Verhalten bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten die nötige Unterstützung. Durch eine konti-
nuierliche Begleitung wird ihre Förderung sichergestellt, bis sie nicht mehr erforderlich ist.  
 
Für die Integrative Schulungsform werden in der Schule Degersheim folgende Einheiten unterschie-
den: 
 

• Kindergärten Degersheim 
• Primarschule und Kindergarten Magdenau  
• Primarschule Sennrüti 
• Primarschule Steinegg 
• Oberstufe 

 
Jede dieser Einheiten verfügt über eine ihr zugehörige ISF-Lehrkraft, in der Regel eine Fachperson für 
Schulische Heilpädagogik1. Mit verschiedenen Lehr- und Unterstützungsformen wie Teamteaching, 
Gruppen- oder Einzelunterricht versucht sie einen gezielten Support für Schülerinnen und Schüler 
sowie der Lehrkräfte zu leisten. Wenn es die Umstände erfordern, kann für Schülerinnen und Schüler 
eine Lernzieldifferenzierung verfügt werden. 
 
Bei Bedarf können weitere Fachpersonen hinzugezogen werden. Namentlich sind dies Fachpersonen 
für Logopädie, Legasthenie-, Dyskalkulie- oder  Psychomotoriktherapie, Begabungsförderung und 
Nachhilfeunterricht. Überschreiten die besonderen Bedürfnisse eines Kindes die Möglichkeiten der 
Integrativen Schulungsform, wird nach einer geeigneten separativen Beschulung gesucht. 
 
Die Organisation der Integrativen Schulungsform, die Begleitung von Verfahrensabläufen zur Einlei-
tung von längerfristigen Fördermassnahmen, die Verwaltung des Pensenetats oder das Controlling 
werden von einer Fachkommission für Integrative Schulungsform (Fachkommission ISF) wahrge-
nommen. Die Verfügung von individuellen Lernzielen ist dem Schulrat vorbehalten. 
 
 

4. Aufteilung des Pensums 
 
Der Pensenpool für fördernde Massnahmen der Schule Degersheim errechnet sich gemäss den Wei-
sungen über die fördernden Massnahmen vom 9. Februar 2006. Aufgrund der Schülerzahlen errech-
nen sich die Pensen2 der ISF-Lehrkräfte: 
 
Kindergärten Degersheim  
Lernschloss (vgl. Kapitel 7.1)        
Primarschule und Kindergarten Magdenau      
Primarschule Sennrüti       
Primarschule Steinegg       
Oberstufe          
 
Das einer Einheit zugehörige Pensum wird im Sinne eines Pools für alle Klassen dieser Einheit ver-
waltet. Der verbleibende Pensenpool wird über alle Einheiten hinweg zum Beizug von weiteren Fach-
personen eingesetzt. 
 
Die Schule Degersheim ist bestrebt, die Vorgaben des Kantons bezüglich des Pensenpools einzuhal-
ten. Das Amt für Volksschule führt jährlich eine Erhebung zum Stand der fördernden Massnahmen 
durch, wertet sie aus und erstattet eine Rückmeldung. Wird der Pensenpool während mehr als zwei 

                                                      
 
2 Das Unterrichtspensum in Schulischer Heilpädagogik wird mit 30 Lehrerlektionen (28 Lektionen Unterricht plus Präsenzver-
pflichtung im Umfang von zwei Lektionen) berechnet. 80 % des Pensums (bei einem Vollpensum 24 Lektionen) wird für den 
Unterricht und die Unterstützung von Kindern einzeln, in Gruppen oder in Klassen eingesetzt. Die verbleibende Arbeitszeit (bei 
einem Vollpensum 4 Lektionen à 1.7h) wird für Abklärungen, die Beratung und Unterstützung von Behörden, Lehrkräften, Eltern 
sowie für die Organisation, Koordination, Zusammenarbeit und Administration verwendet. 
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Jahren überschritten, muss das Förderangebot überprüft und das Pensum den Vorgaben angepasst 
werden. 
 
 

5. Infrastruktur 
 
Den ISF-Lehrkräften steht ein persönlicher Arbeitsraum zur Verfügung, welcher mindestens Platz für 
das Arbeiten mit einer Halbklasse, das Erledigen der administrativen Tätigkeiten sowie das Führen 
von Besprechungen bietet. Entsprechend ist der Arbeitsraum mit dem nötigen Mobiliar (Arbeitsplatz 
mit Computer, Schülerpulte, Wandtafel, Besprechungstisch, etc.) ausgerüstet. Das Globalbudget der 
betreffenden Schuleinheiten ist mit einem separat ausgewiesenen Betrag für die Integrative Schu-
lungsform zu ergänzen. Dieser soll CHF 10.00 pro Schüler/-in einer Schuleinheit betragen. 
 
 

6. Verfahren 
 
Die Regelklasse bietet den primären Ort für Prävention und Problemlösungen bei Schwierigkeiten von 
Schülerinnen und Schülern im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich. Die Lehrkräfte können dafür Be-
ratung und Unterstützung durch schulhausinterne und schulhausexterne Fachpersonen anfordern. 
Unter Einbezug möglichst aller Beteiligten wird eine gemeinsame Problemreflexion und Zielbestim-
mung vorgenommen, und es werden unterstützende Massnahmen erarbeitet.  Das Verfahren wird 
demzufolge grundsätzlich in zwei Stufen gegliedert: 
 
1. Optimale Förderung aller Kinder und Erkennen eines gezielten Förderbedarfs im Rahmen des 

Klassenunterrichts durch die Lehrkraft. 
2. Beizug von zusätzlichen Fachpersonen3 für die gezielte Beobachtung einzelner Schülerinnen und 

Schüler oder der gesamten Klasse, die Beratung der Lehrkraft, die Abklärung von Kindern mit Auf-
fälligkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich sowie die systemische Unterstützung und För-
derung dieser Kinder. 

 

6.1 Einleitung und Durchführung von Massnahmen 

 
Das Schema auf Seite 5 zeigt auf, wie Massnahmen eingeleitet und durchgeführt werden können, 
wenn bei Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich festge-
stellt werden.  
 

6.2 Förderplanung 

 
Mittel- und längerfristige Massnahmen bedürfen einer Förderplanung4, welche der Erfassung des 
Lernstands, der Festlegung und Überprüfung der Lernziele, der Planung der Förderung sowie der 
Standortbestimmung und der Berichterstattung dient. Die Förderplanung bedarf der Absprache zwi-
schen der Lehrkraft und der Fachperson, welche die Unterstützungsmassnahme plant, durchführt 
bzw. evaluiert. Für Standortgespräche sind auch die Eltern einzubeziehen. 
 
 

                                                      
3 Gemeint sind Fachpersonen des Schulpsychologischen Dienstes, für Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie-, 
Dyskalkulie- oder  Psychomotoriktherapie, Begabungsförderung und Nachhilfeunterricht. Diese Aufzählung ist nicht abschlies-
send. 
4 Hilfestellungen und Mustervorlagen dazu lassen sich auch unter http://www.schule.sg.ch/home /lehrkraefte /volksschule 
/angebote/fachstellen/unterstuetzungsangebote.html finden. 
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     Auftreten einer Schwierigkeit oder eines be-
sonderen Förderbedarfs 
  ���� 
Problemreflexion 

     

          
          
            
 �   �   �  
 kurzfristige Massnahmen   mittelfristige Massnahmen   längerfristige Massnahmen  

 • Kriseninterventionen   • bis 40 Lektionen   • ab 41 Lektionen  
 • Kurzberatungen 

• kurzfristige Unterstützung  bis 12 Lektionen 
  • Problemerkennung  durch Klassenlehrkraft, ISF-

Lehrkraft oder Eltern 
  • Problemerkennung durch Klassenlehrkraft oder 

Eltern 
 

    • Gespräch: Klassenlehrkraft / Eltern / evtl. ISF-
Lehrkraft 

  • Beratung durch oder  Beizug der ISF-Lehrkraft  

       • Gespräch: Klassenlehrkraft / Eltern / in der Regel 
ISF-Lehrkraft 

 

         
 Absprache zw. Lehrkraft, Eltern und ISF-Lehrkraft   Anmeldung bei ISF-Lehrkraft, Logopädie oder Kinder-

arzt 
  Anmeldung beim Schulpsychologischen Dienst  

         
    Abklärung / Gespräche   Abklärung / Gespräche  
         
 Information an die Schulleitung   Antrag Schulleitung an Fachkommission ISF   Antrag an Fachkommission ISF  
    Bewilligung durch Fachkommission ISF   Bewilligung durch Fachkommission ISF oder Schulrat 

(Verfügung von individuellen Lernzielen) 
 

         
 Unterstützungsmassnahme durch ISF-Lehrkraft   Unterstützungsmassnahme durch Fachpersonen ge-

mäss Fussnote 3 (siehe Seite 4) 
  Unterstützungsmassnahme durch Fachpersonen ge-

mäss Fussnote 3 (siehe Seite 4) 
 

         
 Abschluss   Abschluss    Abschluss   
    oder Antrag auf längerfristige Massnahme (spätestens 

nach 35 Lektionen) 
  oder Antrag auf Weiterführung  

    �   �  

 halbjährliche Standortbestimmung: • Mögliche Zusammensetzung: Klassenlehrkraft, Fachperson für 
Schulische Heilpädagogik, Eltern, Kind, ev. weitere Fachperso-
nen 

 

  • in der Fachkommission ISF  
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6.3 Verfügung von individuellen Lernzielen 

 
Gemäss den Weisungen über die fördernden Massnahmen vom 9. Februar 2006 können die Stufen-
lernziele des Lehrplans für Kinder mit (schwerwiegenden) Schulschwierigkeiten in einem oder mehre-
ren Fächern angepasst werden. 
 
Werden individuelle Lernziele in Erwägung gezogen, besprechen die Beteiligten (Kind, Eltern, Klas-
senlehrperson, ISF-Lehrkraft und Schulpsychologischer Dienst) Unterstützungsform und Lernziele und 
legen diese im Rahmen einer Vereinbarung (Förderplan) schriftlich fest. Der Schulrat verfügt die indi-
viduellen Lernziele. 
 
Die beteiligten Lehrpersonen und die ISF-Lehrkraft besprechen regelmässig den Erfolg der unterstüt-
zenden Massnahmen. Halbjährlich treffen sich alle Beteiligten zu einer Standortbestimmung. Dabei 
werden Unterstützungsform und Lernziele neu vereinbart und von der ISF-Lehrkraft schriftlich festge-
halten. (Neuer Förderplan)  
 
Regelmässig wird im Rahmen der Standortbestimmung auch die Aufhebung der individuellen Lernzie-
le geprüft, insbesondere beim Übertritt in die Oberstufe. Die Aufhebung muss wiederum vom Schulrat 
verfügt werden. 
 
In Fächern, in denen ein Kind ein individuelles Lernziel hat, wird anstelle der Note im Zeugnis der 
Vermerk „individuelles Lernziel“ eingetragen5. Zusätzlich wird von der ISF-Lehrkraft in Zusammenar-
beit mit den betroffenen Lehrkräften ein Lernbericht6 verfasst und dem Zeugnis beigelegt. Es ist wich-
tig, dass die beteiligten Personen (Eltern, Lehrperson, ISF-Lehrkraft, Fachkommission ISF usw.) Ein-
sicht in die Förderzielvereinbarung und den Lernbericht erhalten. 
 
Der Lernbericht dient auch als Grundlage für die Standortbestimmungen und die Information bei Lehr-
kräfte-, Stufen- und Ortswechsel. Bei Kindern mit individuellen Lernzielen in einem oder mehreren 
Fächern erfolgt die Promotion nach Ermessen (Promotions- und Übertrittsreglement, Art. 6bis). 
 

6.4 Begabungsförderung 

 
Für die Förderung besonderer Begabungen steht ein zusätzlicher Pensenpool von einer Lektion je 
100 Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Dessen Berechnung und Verwendung wird im Konzept 
Begabungsförderung der Schule Degersheim vom 26. April 2006 beschrieben. 
 

7. Übertritte 
 

7.1 Kindergarten – Unterstufe 

 
Der Übertritt der Kinder vom Kindergarten in die Schule wird gemäss dem Konzept Einschulung der 
Schule Degersheim organisiert. 
 
Die Kindergartenlehrperson prüft zusammen mit der für die Einschulung verantwortliche Person (ISF-
Lehrkraft Kindergarten) die bisherigen, erwägt zukünftige Unterstützungsmassnahmen der Kindergar-
tenkinder und stellt dem Schulrat Antrag zur Einschulung in die Regelklasse, das Lernschloss7 oder in 
eine Sonderschule. 
 
Der Übertritt in die Primarschule ist als Prozess anzusehen, der durch die ganze Kindergartenzeit 
andauert. Die Nachbetreuung von Kindern des 3. Kindergartenjahres mit Heilpädagogischer Förde-
rung durch eine ISF-Lehrkraft dauert bis Ende des 1. Regelschuljahres. 

                                                      
5 Vergleiche Richtlinien zur Benotung im Anhang 
6 Das offizielle Formular dafür findet sich unter http://www.schule.sg.ch/lehrkraefte/volksschule/angebote/fachstellen/ 
unterstuetzungsangebote.Par.0012.File.tmp/Zeugnisformular%20Lernbericht.doc.  
7 zusätzliches Kindergartenjahr mit heilpädagogischer Förderung 
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7.2 Unterstufe – Mittelstufe 

 
Bei Schülerinnen und Schülern, welche Fördermassnahmen in Anspruch nehmen, erfolgt beim Über-
tritt von der Unterstufe in die Mittelstufe ein Übergabegespräch zwischen der ISF-Lehrkraft, der abge-
benden Unterstufen- und der aufnehmenden Mittelstufenlehrkraft. Die ISF-Lehrkraft lädt zu diesem 
Gespräch ein und leitet dieses. 
 

7.3 Mittelstufe – Oberstufe 

 
Beim Übertritt von der Mittelstufe in die Oberstufe werden die Fördermassnahmen von Schülerinnen 
und Schülern, bei denen solche auch in der Oberstufe angezeigt sind, überprüft und neu festgelegt. 
Vor dem Übertritt8 finden Vorgespräche zwischen den betroffenen Lehrkräften der Primar- und der 
Oberstufe sowie den ISF-Lehrkräften statt.  
 
Für Schülerinnen und Schüler mit Fördermassnahmen werden die Anträge zur Weiterführung bzw. 
Aufhebung der entsprechenden Verfügung von der ISF-Lehrkraft, welche für die entsprechende Mit-
telstufenklasse zuständig ist, an die Fachkommission gestellt.  
 
Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen treten in der Regel in die Realschule über. Mit 
einer aktuellen Abklärung und einem Antrag des Schulpsychologischen Dienstes ist auch eine Zuwei-
sung in die Sekundarschule möglich. 
 

7.4 Oberstufe – berufliche Ausbildung 

 
Bei Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen übernimmt die ISF-Lehrkraft eine aktive 
Rolle und Mitverantwortung für die berufliche Eingliederung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Eltern, Regelklassenlehrkraft und der ISF-Lehrkraft ist notwendig. Schülerinnen und Schüler mit 
Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich benötigen oft auch in der Berufswahlvorberei-
tung individuelle und angepasste Lösungen, die über das Angebot der Regelklasse hinausgehen. 
(Arbeitseinsätze, vermehrte Schnuppermöglichkeiten, Begleitung, usw.) 
 
Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen haben ein Anrecht auf Nachbetreuung während 
der Lehre oder Anlehre. Entsprechende Zeiten sind im Stundenplan der ISF-Lehrkraft vorzusehen. 
Der zeitliche Umfang beträgt 2 Lektionen pro Woche  und belastet den Pensenpool nicht. (Weisungen 
über die fördernden Massnahmen vom 9. Februar 2006, Art. 23 und 27) 
 

7.5 Wohnortswechsel 

 
Beim Übertritt einer Schülerin / eines Schülers mit individuellen Lernzielen aus der Schule Degersheim 
in eine andere Schule verfasst die ISF-Lehrkraft in Zusammenarbeit mit den betroffenen Lehrkräften 
zuhanden der aufnehmenden Schule einen Lernbericht. Die aufnehmende Schule weist den Schüler 
bzw. die Schülerin aufgrund dieses Berichtes in die entsprechende Klasse ein. Der Lernbericht enthält 
die Einladung zu einem Gespräch der abgebenden bzw. der aufnehmenden Klassenlehrkräfte und der 
ISF-Lehrkraft. 
 
Beim Zuzug einer Schülerin / eines Schülers mit einer Fördermassnahme oder individuellen Lernzie-
len, werden diese von der Schule Degersheim vorerst unverändert übernommen und zu gegebener 
Zeit überprüft. 
 
 
 
 

                                                      
8 Der ordentliche Ablauf des Übertritts ist in einem separaten Papier geregelt. 
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7.6 Datenweitergabe und –schutz 

 
Grundsätzlich sind Daten von Schülerinnen und Schülern, welche im Zusammenhang mit der ISF 
entstehen so aufzubewahren, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Dazu sind folgende Punkte zu 
beachten: 
 

• Lernberichte von Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen werden von der 
Klassenlehrkraft in den entsprechenden Zeugnissen aufbewahrt. 

• Von allen anderen Dokumenten, beispielsweise Förderplanungen, Anmeldungen zu Abklä-
rungen oder Abklärungsberichte, werden die Originale von der ISF-Lehrkraft in einem Dossier 
gesammelt und aufbewahrt. Werden die Unterstützungsmassnahmen beim Stufen- oder 
Schulhauswechsel der Schülerinnen und Schüler weitergeführt, werden deren Dossiers der 
ISF-Lehrkraft der abnehmenden Stufe bzw. des abnehmenden Schulhauses übergeben. 

• Die ISF-Lehrkraft der Oberstufe übergibt Dossiers von Schülerinnen und Schülern, deren 
Unterstützungsmassnahmen abgeschlossen sind dem Schulsekretariat zur Archivierung. 

• Kopien von obengenannten Dokumenten sowie nicht offiziell erstellte Unterlagen, wie Telefon- 
oder Gesprächsnotizen werden nach Austritt des Schülers oder der Schülerin vernichtet. 

• ISF-Lehrkräfte vernichten nicht offiziell erstellte Unterlagen, wie Telefon- oder Gesprächsnoti-
zen, wenn sie das Dossier weitergeben bzw. dem Schulsekretariat zur Archivierung überge-
ben. 

• Elektronisch erstellte Dossiers sind von Lehrkräften und ISF-Lehrkräften gleich zu behandeln, 
wie nicht offiziell erstellte Unterlagen. 

• Eltern haben jederzeit das Recht, in das Dossier ihres Kindes Einsicht zu nehmen. 
 
Lehrkräfte, welche neue Klassen übernehmen, werden in den erwähnten Übergabegesprächen 
(vgl. Kapitel 7.1 bis 7.3) über die betreffenden Schüler/-innen informiert und erhalten in diesem 
Zusammenhang Einsicht in das entsprechende Dossier. 

 

8. Pflichtenhefte 
 

8.1 Die Kindergarten- und Regelklassenlehrkräfte 

• tragen die Hauptverantwortung für die Schulung und Förderung der Schülerinnen und Schüler 
in der Klasse. 

• pflegen ein Unterrichtsklima, welches die soziale Integration aller Schüler/-innen, insbesonde-
re auch jener mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich fördert. 

• ziehen die ISF-Lehrkraft oder die Schulpsychologin bei Bedarf zur Beratung und Unterstüt-
zung hinzu. 

• stellen bei der ISF-Lehrkraft Antrag auf kurzfristige Unterstützung für eine Schülerin / einen 
Schüler oder eine Schülerinnen- und Schülergruppe. 

• pflegen Kontakt zu allen beteiligten Personen. (Fachlehrkräfte, Fachperson für Schulische 
Heilpädagogik, Schulpsychologin, Eltern, Therapeuten, usw.) 

• sind für eine laufende Absprache der Lernziele, Förderpläne und Beurteilungen besorgt. Sie 
arbeiten mit den entsprechenden ISF-Formularen. 

• planen und gestalten die Elternarbeit für die integrativ beschulten Kinder in Zusammenarbeit 
mit der ISF-Lehrkraft. 

• beantragen zusammen mit der ISF-Lehrkraft bei Bedarf mittelfristige Fördermassnahmen (bis 
40 Lektionen) bei der Fachkommission ISF. 

• beantragen zusammen mit der ISF-Lehrkraft eine Abklärung beim Schulpsychologischen 
Dienst, wenn es um eine langfristige Massnahme (länger als 40 Lektionen) geht. 

• beurteilen in Zusammenarbeit mit den Fachlehrkräften Kinder mit integriertem Förderunterricht 
und erstellen den Zeugniseintrag. Bei Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen 
unterstützt sie die Fachperson für Schulische Heilpädagogik beim Erstellen des Lernberichts. 

• orientieren bei Klassen-, Stufen- oder Ortswechsel mit der Fachperson für Schulische Heilpä-
dagogik die nachfolgenden Lehrpersonen über den Lern- und Entwicklungsstand der integra-
tiv beschulten Schüler/-innen. 
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8.2 Die ISF-Lehrkraft 

• berät, begleitet und unterstützt Lehrpersonen und Eltern von Schüler/-innen mit Auffälligkeiten 
oder Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich. 

• sensibilisiert die Lehrpersonen für Lehr- und Lernformen, welche die Integration fördern. 
• setzt sich für eine ganzheitliche Erfassung, Beurteilung und Förderung der Kinder mit beson-

deren Bedürfnissen ein. 
• trägt die Verantwortung für Organisation, Koordination und Administration der unterstützenden 

Massnahmen und setzt Prioritäten. 
• erstellt die Förderpläne und stellt die zur Förderung und Unterstützung notwendigen Materia-

lien zur Verfügung. 
• lädt zu den Standortgesprächen ein, leitet diese und nimmt nach Absprache mit den Lehrkräf-

ten an weiteren Elterngesprächen teil. 
• unterstützt und fördert Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf einzeln, in 

Lerngruppen oder im Klassenverband in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Lehrkräf-
ten. 

• führt für alle betreuten Schüler/-innen ein Dossier, in dem ein Stammblatt (inkl. Chronologie), 
Förderpläne, Abklärungsunterlagen, Gesprächsprotokolle und Vereinbarungen enthalten sind. 

• gestaltet ihre Arbeit transparent und holt bei den Lehrpersonen Rückmeldungen über die ge-
troffenen Massnahmen ein. 

• ist im Sinne des Berufsauftrags Mitglied eines Schulhausteams. 
• nimmt auf Wunsch der Fachkommission ISF an deren Sitzungen teil.  
• führt ein Journal zur Arbeitszeiterfassung und legt, via der für sie zuständigen Schulleitung, 

gegenüber der Fachkommission ISF Rechenschaft ab. 
• organisiert regelmässige Treffen aller mit den fördernden/unterstützenden Massnahmen be-

auftragten Personen ihrer Schuleinheit. 
• ist nicht zuständig für Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfeunterricht, Supervision, logopädi-

sche Dienste, Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder sowie heilpädagogische Sonder-
massnahmen. (Psychotherapie, Ergotherapie, Psychomotoriktherapie, usw.) 

 
 
Nur Kindergarten und Unterstufe betreffend: 

• begleitet als verantwortliche Person für die Einschulung den Einschulungsprozess in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Lehrkräften. 

 

Nur Primarschul- und Oberstufe betreffend: 

• erstellt in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten die individuellen Lernziele im Rahmen der 
Förderplanung und unterstützt in diesem Sinne den dementsprechenden Antrag der verant-
wortlichen Lehrkraft an die Fachkommission ISF. 

• erstellt für Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen die Lernberichte als Zeug-
nisbeilage. 

 
Nur Oberstufe betreffend: 

• begleitet Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen bei der Berufswahlvorberei-
tung und stellt deren Nachbetreuung während der (An)Lehre sicher. 
 

8.3 Die Fachperson für Schulpsychologie 

• führt Abklärungen von Schülerinnen und Schülern durch, deren Förderbedarf durch die Fach-
person für Schulische Heilpädagogik, Logopädie oder Psychomotorik die Dauer von 40 Lekti-
onen voraussichtlich überschreitet. 

• plant die erforderlichen Massnahmen in Zusammenarbeit mit der Fachperson für Schulische 
Heilpädagogik, den Eltern und den Lehrpersonen. 

• vermittelt bei Konflikten zwischen Elternhaus und Schule. 
• stellt Anträge: 

o für längerfristige Massnahmen, die im Rahmen der Integrativen Schulungsform erteilt 
werden können.  

o für die Verfügung von individuellen Lernzielen. 
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o für Massnahmen, die den Rahmen der Integrativen Schulungsform übersteigen.  
• steht in der offenen Beratung Eltern, Lehrpersonen, den ISF-Lehrkräften und den Schülerin-

nen und Schülern im Rahmen des Schulpsychologischen Dienstes zur Verfügung. 
• nimmt auf Wunsch der Fachkommission ISF an deren Sitzungen teil. 

 

8.4 Weitere Fachpersonen 

 
Die Logopädin 

• führt auf Anfrage der Lehrperson Abklärungen durch und stellt Antrag auf logopädische The-
rapie (bis maximal 40 Lektionen) oder weitere Abklärungen. 

• beurteilt Fähigkeiten von sprachlich auffälligen Kindern (Abklärung) des Frühbereichs, Kinder-
gartens und der Primarschule. 

• erstellt einen Förderplan und überprüft die vereinbarten Massnahmen. 
• fördert Kinder mit Schwierigkeiten in der gesprochenen und geschriebenen Sprache, in der 

Regel im Einzelunterricht. 
• berät Eltern und Lehrkräfte. 
• steht im Kontakt mit der Fachperson für Schulische Heilpädagogik, weiteren Fachpersonen 

und Ärzten. 
• nimmt auf Wunsch an Eltern- und Standortgesprächen teil. 
• nimmt auf Wunsch an Sitzungen der Fachkommission ISF teil. 

 

8.5 Der Schulrat 

• trägt die Gesamtverantwortung für die Integrative Schulungsform (ISF). 
• stellt die für die ISF notwendige Infrastruktur zur Verfügung und setzt sich für gute Arbeitsbe-

dingungen ein. 
• legt die schulgemeindeinternen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen fest. 
• stellt die ISF-Lehrkräfte an und legt deren Stundenpensum fest. 
• wählt die Mitglieder der Fachkommission ISF. 
• nimmt die Sitzungsprotokolle der Fachkommission ISF zur Kenntnis. 
• fördert den Integrationsgedanken indem er beispielsweise bei der Klassenbildung darauf ach-

tet, dass sich die Schülerzahlen am unteren Limit bewegen. 
• verfügt auf Antrag der Fachkommission, abgestützt auf eine SPD Abklärung, individuelle 

Lernziele. 
 

8.6 Die Schulleitung 

• ist zuständig für die Umsetzung der ISF in ihrer Schuleinheit. 
• pflegt einen regelmässigen Austausch mit den ISF-Lehrkräften, kontrolliert deren Journal und 

gibt dieses an die Fachkommission ISF weiter. 
• leitet die Anträge der Fachperson für Schulische Heilpädagogik für mittelfristige Fördermass-

nahmen an die Fachkommission ISF weiter. 
• ist verantwortlich für die Einbindung ISF-Lehrkraft ins Team der Lehrkräfte. 

 

9. Fachkommission ISF 
 
Die Fachkommission ISF ist leitende Kommission, Trägerin und Koordinatorin der Integrativen Schu-
lungsform in der ganzen Schule Degersheim. Dabei handelt es sich um eine schulrätliche Kommissi-
on. Sie wird demzufolge von einem Schulratsmitglied präsidiert. 
 

9.1 Zusammensetzung 

 
In der Fachkommission ISF sind alle betroffenen Berufsgruppen und die Schulbehörden vertreten. Sie 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 

• ein Schulratsmitglied (Präsidium) 
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• eine Vertretung der ISF-Lehrpersonen 
• eine Vertretung der Lehrpersonen  
• eine Vertretung der Schulleitungen 
• auf Wunsch: - die Schulpsychologin 

- einzelne Lehrkräfte 
- Therapeutinnen 
- weitere Fachpersonen 

 

9.2 Pflichtenheft 

 
Die Fachkommssion  ISF 
• bewilligt mittel- und langfristige Massnahmen und stellt dem Schulrat Antrag auf die Verfügung 

von individuellen Lernzielen. 
• genehmigt die Stundenpläne der heilpädagogischen und therapeutischen Fachkräfte. 
• überwacht den Pensenpool für fördernde Massnahmen. 
• informiert in Absprache mit dem Schulrat in geeigneter Form Eltern und Öffentlichkeit über die 

Belange der Integrativen Schulungsform. 
• beantragt beim Schulrat Fortbildungsangebote. 
• bearbeitet in Absprache mit den Schulleitungen, Lehr- oder Fachpersonen Fragen hinsichtlich 

Planung und Organisation der Schulung und Unterstützung. 
• ergänzt und ändert die Rahmenbedingungen inklusive Pflichtenhefte und verabschiedet diese. 
• ist Anlaufstelle für alle Beteiligten. 
• unterbreitet zusammen mit der zuständigen Schulleitung dem Schulrat Wahlvorschläge für 

Fachkräfte. 
• pflegt den Kontakt zu den externen Schulen, den regionalen Kleinklassen. 
• lädt bei Bedarf Lehrkräfte und therapeutische Fachkräfte an die Sitzungen ein. 
• hat die Federführung bei regelmässigen Evaluationen der ISF bzw. dem dieser zugrunde lie-

genden Konzept. 
• informiert die Betroffenen über die behandelten Geschäfte. 

 

9.3 Arbeitsweise 

 
Die Fachkommission ISF konstituiert sich selbst und trifft sich regelmässig zu Sitzungen. Über diese 
wird Protokoll geführt. Die Teilnehmenden werden mittels eines Sitzungsgeldes entschädigt.   

 

10. Zusammenarbeit  
 
Die Integrative Schulungsform erfordert eine Kultur der pädagogischen Zusammenarbeit. Dazu gehö-
ren die schulhausinterne Fortbildung, die Berufsreflexion, pädagogische Diskussionen, Teamteaching, 
kollegiale Hospitation und Beratung. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, insbesondere 
zwischen den Regelklassenlehrkräften und den ISF-Lehrkräften, ist für das Gelingen der Integrativen 
Schulungsform und für die optimale Förderung der Schüler/-innen von grundlegender Bedeutung. 
 
Die Zusammenarbeit umfasst: 

• Gespräche zwischen Eltern, Lehrkräften, der ISF-Lehrperson und allenfalls weiteren Förder-
lehrpersonen, mindestens halbjährlich. 

• Gespräche zwischen den Lehrkräften und der ISF-Lehrperson, mindestens vierteljährlich. 
• Gespräche zwischen der ISF-Lehrperson und der Schulpsychologin. 
• einen Austausch zwischen ISF-Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen. 
• regelmässige Sitzungen der Fachkommission ISF. 
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11. Information der Eltern 
 

• Informationen zur ISF werden in die Homepage der Schule Degersheim aufgenommen. 
• Die Fachkommission ISF verfasst schriftliche Elterninformationen. 
• An den ersten Elternabenden von Kindergarten und 1. Klasse wird die ISF der Schule De-

gersheim durch die zuständige ISF-Lehrperson den Eltern vorgestellt. Die Fachkommission 
stellt eine entsprechende Präsentation zur Verfügung. 

 
 

• Standortbestimmungen und Förderzielvereinbarungen werden in Zusammenarbeit mit den El-
tern vorgenommen. 
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1. Angaben zur Konzepterarbeitung 

 
Zur Erarbeitung des vorliegenden Konzepts zur Integrativen Schulungsform der Schule Degersheim 
wurden uns bestehende Konzepte von den zuständigen Personen der Schulgemeinden Oberbüren, 
Vilters-Wangs, Grabs, Kirchberg, Bazenheid, Uznach und Eschenbach zur Verfügung gestellt. Dafür 
möchten wir herzlich danken. Einiges haben wir aus diesen Konzepten übernommen und unseren 
Verhältnissen angepasst. Ein grosse Hilfe waren uns auch die Unterlagen zur Integrativen Schulungs-
form der Fachstelle Unterstützungsangebote des Erziehungsdepartements des Kantons St. Gallen. 
Namentlich Marcel Koch, der uns immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stand, möchten wir herzlich 
danken.  
 

2. Richtlinien zur Benotung 

  
Die Klassenlehrkraft informiert die Eltern über die Richtlinien zur Benotung im Zeugnis. 
 
 
a) Förderunterricht 

• normale Benotung ohne schriftlichen Vermerk im Zeugnis 
 
b) Legasthenie- und Dyskalkulietherapie 

• normale Benotung ohne Vermerk im Zeugnis 

• Bei Therapieabschluss werden die Therapieart und der Umfang bestätigt und dem Zeug-
nis beigelegt. 

• In Absprache zwischen den Beteiligten ist im Einverständnis der Eltern ein vorübergehen-
der Verzicht auf Benotung im Rahmen der Legasthenie- / Dyskalkulietherapie möglich. In 
diesem Fall wird im Notenfeld „besucht“ eingetragen und bei den Bemerkungen „Legas-
thenie- bzw. Dyskalkulietherapie“ vermerkt. Anstelle der Noten wird dem Zeugnis ein 
schriftlicher Bericht der durchführenden Fachperson beigelegt. 

• normale Benotung in den übrigen Fächern 
 
c) Individuelle Lernziele 

• Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen im Fachbereich Sprache können 
auf Antrag des Schulpsychologischen Dienstes oder der Lehrkraft und im Einverständnis 
der Eltern vom Fremdsprachenunterricht dispensiert werden. 

• Es erfolgt keine Benotung in den Fächern mit individuellen Lernzielen. Der Zeugniseintrag 
lautet „individuelles Lernziel“ und dem Zeugnis wird ein ausformulierter Lernbericht der 
ISF-Lehrperson beigelegt. 

• normale Benotung in allen übrigen Fächern 
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3. Formulare 

Formulare bestehen nur noch in elektronischer Form. Untenstehend findet sich nur eine Abbildung 
davon. Sie zeigt, dass die Titelgebung angepasst werden kann (Aufnahme einer ISF-Massnahme, 
Verlängerung einer ISF-Massnahme, etc.) und dass ein Stammblatt dem eigentlichen Antrag voran-
geht. Damit lassen sich mit einem Formular sämtliche Anträge bearbeiten. Zur Einreichung wird die 
Datei ausgedruckt, bedarf es ja nach wie vor verschiedener Unterschriften auf dem Formular. 

 

 

 


